
Stand 1. Januar 2022

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr 119,00 Euro
Grundpreis pro Monat 9,92 Euro
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde 77,35 Cent/kWh

Euro/Jahr Cent/kWh Euro/Jahr Cent/kWh
Verbrauchsunabhänger Grundpreis pro Jahr 100,00 100,00

Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde 65,00 65,00

In den Netto-Endpreis fließen ein: Euro/Jahr Cent/kWh Euro/Jahr Cent/kWh
Stromsteuer 2,05 2,05

Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) 1,32 1,59
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz 3,723 3,723

Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 0,378 0,378
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung 0,437 0,437

Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes 0,419 0,419
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten 0,003 0,003

Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattsunde 5,63 5,63
Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz 23,80 23,80

Messstellenbetrieb incl. Messung (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt)* 11,49 11,49

Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen:

am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr 64,71 64,71
am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde 51,040 50,770

*) Eintarifzähler

Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de.

Erläuterungen
Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.
Die Bruttopreise ergeben sich aus den Nettopreisen zzgl. aktuell gültiger Umsatzsteuer. Die Nettopreise enthalten die Energiesteuer auf Strom.
Einzelheiten zu den Vertragsbedingungen lesen Sie in der am 8. November 2006 in Kraft getretenen Grundversorgungsverordnung (StromGVV).

Ersatzversorgung
Die oben genannten allgemeinen Preise der Grundversorgung gelten ebenso für die Ersatzversorgung von Haushaltskunden, sofern sie in Niederspannung Strom beziehen und gemäß §38 EnWG von der GGEW AG ersatzversorgt werden.

3) Aufpreise zum Grundpreis bei Vorhandensein eines modernen oder intelligenten Messsystems im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG):

Verbrauch Netto Brutto
kWh / Jahr Euro/Jahr Euro/Jahr
0 bis 2.000 19,33 23,00
2.001 bis 3.000 25,21 30,00
3.001 bis 4.000 33,61 40,00
4.001 bis 6.000 50,62 60,00
6.001 bis 10.000 84,03 100,00
10.001 bis 20.000 109,24 130,00
20.001 bis 50.000 142,86 170,00
50.001 bis 100.000 168,07 200,00
> 100.000 die Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffenlticht

Netto Netto 
Euro/Jahr Euro/Jahr

Verbrauchseinrichtung nach § 14 EnWG 84,03 100,00

Die Belieferung in diesen Tarifen erfolgt zu den Bedingungen der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz“ (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV) 
sowie ergänzend den Bedingungen der „Ergänzenden Bedingungen Strom der GGEW“. 

Zusätzliche Hinweise zur Höhe der genannten Umlagen und Aufschläge finden sie auf der internetbasierten Informationsplattform der deutschen 

Allgemeiner Preis der Grundversorgung STROM
vom Kunden zu zahlender Endpreis (brutto)

Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein:

Im Netzgebiet der GGEW AG

Gemeinden bis 25.000 Einwohner Gemeinden bis 100.000 Einwohner

Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises
und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen. Gemäß § 2 Absatz 3 der Strom- und Gasgrundversorgungsverordnung ist die GGEW AG 

verpflichtet, Ihnen die Preisbestandteile zu Ihrer Information mitzuteilen.

Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen
(Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge):

In Ihrem Endpreis sind 19 % Umsatzsteuer enthalten. Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt:

für Kunden ohne Leistungsmessung


